
 

 
_____________________________________________________________________________________________

__________Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Möllendorffstraße 6, 10360 Berlin 
Telefon 90 296-33 10/11/12 | www.lichtenberg.berlin.de | E-Mail: pressestelle@lichtenberg.berlin.de 

Pressemitteilung               
Mittwoch, 24. Juli 2019 

 

Bezirksaufsicht: Tafelleistungen dürfen nicht auf 
Wohngeld angerechnet werden 
 
Das Bezirksamt Lichtenberg informiert gemeinsam mit der Berliner Tafel e.V. zum 
Fall des Studenten Frank T. und der Überprüfung seines Wohngeldantrages: 
 
Die Überprüfung des Wohngeldantrages des Studenten Frank T. durch die Bezirksauf-
sicht der Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat ergeben, dass Leistungen der 
Berliner Tafel nicht auf das Wohngeld anzurechnen sind. Da die Ausgabe der Lebens-
mittel durch die Tafel gegen einen symbolischen Betrag erfolgt, gelten diese nicht als 
Spenden. 
 
Das Bezirksamt Lichtenberg sieht sich abschließend in seiner Entscheidung bestätigt, 
den Fall der Bezirksaufsicht übergeben zu haben. Damit wurde für die Wohngeldstelle 
des Bezirks, für Antragsstellende und Nutzer*innen der Berliner Tafel Rechtssicherheit 
und Klarheit geschaffen. Die Gründerin und Vorsitzende der Berliner Tafel e.V., Sa-
bine Werth, stellt klar: „Die Berliner Tafel finanziert sich ausschließlich durch Spenden 
und Mitgliedsbeiträge. Unsere Lebensmittelspenden sind immer nur eine freiwillige Un-
terstützung bedürftiger Menschen und dürfen niemals mit Sozialleistungen verrechnet 
werden.“ 
 
Für Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) und die Bezirks-
stadträtin Katrin Framke (parteilos, für die Linke) ist die Entscheidung eine Bestäti-
gung ihrer politischen Forderungen: „Es ist gut, dass wir nun eine Klarstellung erwirken 
konnten und so den Kolleg*innen des Bezirksamtes sowie den Nutzer*innen der Berli-
ner Tafel Rechtssicherheit verschafft haben. Tafelleistungen dürfen nicht als staatliche 
Sozialleistungen angesehen werden. Die Berliner Tafel unterstützt seit 26 Jahren eh-
renamtlich Menschen mit Lebensmitteln. Dafür sind wir der Berliner Tafel dankbar.  
Die Entscheidung verdeutlicht jedoch, dass weiterhin politischer Handlungsbedarf be-
steht. Wir sind uns mit der Berliner Tafel einig, dass grundsätzlich keine Lebensmittel-
spenden gegengerechnet werden sollten, egal, ob sie gegen einen symbolischen Be-
trag abgegeben werden oder nicht. Eine bundesrechtliche Änderung ist deshalb zwin-
gend erforderlich.“  
 
Hintergrund: 
 
Im Falle von Frank T. hatte sich das Bezirksamt erstmalig entschieden, dem Antragstel-
lenden die Leistungen der Tafel im Wohngeldantrag anzurechnen. Die Bezirksaufsicht 
teilt die Einschätzung des Rechtsamtes in Lichtenberg, dass ohne die Anrechnung der 
Tafel-Zuwendungen im Falle des Frank T., der Antragssteller keinen Anspruch auf 
Wohngeld gehabt hätte. Die zuständige Wohngeldstelle, die diese Anrechnung vorge-
nommen hatte, handelte im Rahmen ihrer Ermessungsausübung und auf der Basis des 
zu diesem Zeitpunkt bestehenden Wissenstandes. Dass Lebensmittel gegen einen 
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symbolischen Betrag abgegeben werden, war bei Erlass des Bescheides der zuständi-
gen Wohngeldstelle nicht bekannt. 
 
Da es sich bei dem Fall um einen Einzelfall handelte, hält die Senatsverwaltung für In-
neres und Sport bezirksaufsichtliche Maßnahmen zur Korrektur der Entscheidung we-
der für erforderlich noch für geboten. Das bedeutet auch, dass der Antragssteller das 
gezahlte Wohngeld nicht erstatten muss.  
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